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Arbeitskreis Energieeinsparung 

1. Gründe für Zuständigkeitsregeln 
 
Viele Kommunen betreiben heute aktiv 
Energiemanagement. Diese Aufgabe wird 
zwar von der entsprechenden Organisati-
onseinheit koordiniert, berührt aber die 
Arbeit vieler Mitarbeiter der Verwaltung. 
Eine Energieleitlinie bietet die Möglichkeit, 
Grundregeln für die Planung, den Betrieb 
und Zuständigkeitsregelungen für das       
Energiemanagement in einem zentralen 
Regelwerk zusammenzufassen. Nachdem 
in den Ausgaben 10 und 11 der „Hinweise 
zum kommunalen Energiemanagement“ 
die Planungsanweisungen und Betriebs-
anweisungen behandelt wurden, bildet 
diese Ausgabe die Klammer und schließt 
den Themenbereich Energieleitlinie ab. 
Zuständigkeitsregeln beziehen sich nicht 
nur auf die Energieleitlinien sondern legi-
timieren das Handeln des Energiemana-
gements als Ganzes (vgl. Ausgabe 6, 
Punkt 3). Es hat sich bewährt, alle drei 
Teile dieser Energieleitlinien durch den 
Rat bzw. Magistrat der Kommune be-
schließen zu lassen. 
  

2. Grundsätzliche Leitgedanken 

Energieeinsparung dient der Kostenein-
sparung, der Emissionsminderung, dem 
Klimaschutz und der Ressourcenscho-
nung. Die Organisationseinheit Energie-
management hat innerhalb der Verwaltung 
zentral die Zuständigkeit für alle Fragen 
der rationellen Energieverwendung. Dies 
entbindet die übrigen Mitarbeiter der Ver-
waltung nicht von ihrer Verantwortung: 
 
Sparsamer Umgang mit Energie und 
Wasser ist Aufgabe aller Mitarbeiter der 
Verwaltung. 
 

Das Energiemanagement  hat die zentrale 
Zuständigkeit für Ämter,  Eigenbetriebe 
und städtische und sonstige1 Gesellschaf-
ten und wird ohne Auftrag tätig. Dies be-
trifft sowohl kommunale als auch angemie-
tete Gebäude. 

Ämter, Eigenbetriebe und städtische Ge-
sellschaften sind gehalten, alle wirtschaft-
lichen Maßnahmen umzusetzen. 

 

3. Optimierung des Planungsprozes-
ses 

Bereits bei Architektenwettbewerben er-
folgt die Weichenstellung für den künftigen 
Energieverbrauch von Gebäuden. Daher 
ist das Energiemanagement bei der Aus-
lobung und der Vorprüfung dieser Wett-
bewerbe zu beteiligen. 

Das Energiemanagement ist dann bei der 
Vorplanung einzubinden. Alle Rats-
/Magistratsvorlagen, bei denen Energie-
verwendung berührt ist, werden vom       
Energiemanagement mitgezeichnet. 

Das Energiemanagement wird bei der 
Planung neuer und bei der Veränderung 
bestehender Gebäude (z.B. Sanierungs-
programme, Um- und Erweiterungsbau-
ten) beteiligt und unterstützt dabei die Pla-
ner. Oberster Planungsgrundsatz ist es, 
die Summe aus Investitions- und Betriebs-
kosten über die Lebensdauer des Gebäu-
des zu minimieren. Diese Regeln ergän-
zen Gesetze, Richtlinien und Normen.  

                                            
1 Kommunen verkaufen immer mehr ihrer Ge-
bäude oder überführen sie in privatrechtliche 
Gesellschaften. Dabei muss sichergestellt 
werden, dass das Energiemanagement auch 
für diese Gebäude zuständig bleibt. Dies ist im 
Rahmen der Gebäudeübertragung oder im 
Mietvertrag zu regeln. 
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Ziel des Energiemanagements ist eine 
Gesamtschau, also die integrale Planung 
und die Vernetzung der Gewerke.  
 

4. Energiebeschaffung 

Das Energiemanagement beschafft meist 
auch die Energie für die Kommune. Dies 
betrifft einerseits nicht leitungsgebundene 
Energieträger (z.B. Öl, Kohle), anderer-
seits den Einkauf von Strom, Gas, Fern-
wärme und Wasser. Das Energiemana-
gement kann dabei Ausschreibungen 
durchführen, um günstige Bündel- oder 
Rahmenverträge für alle Nut-
zer/Verbraucher und alle Medienarten der 
Stadt zu erreichen. Einzelverträge werden 
auf die günstigste Einstufung hin über-
prüft. Das Energiemanagement unterstützt 
bei der Verrechnung der Energiekosten.  

 

5. Betriebsoptimierung 
 

Die Optimierung der Betriebsführung ist 
eine Kernaufgabe des Energiemanage-
ment. Daher hat das Energiemanagement 

gegenüber  dem Betriebspersonal ein 
fachtechnisches Weisungsrecht. 

6. Datenpflege 

Die Energie- und Wasserverbrauchs- und 
kostendaten aller kommunalen Liegen-
schaften sollten beim Energiemanagement 
in einer zentralen Datenbank gesammelt 
und regelmäßig auf Plausibilität und Best-
abrechnung überprüft werden. Diese bil-
den eine unverzichtbare Arbeitsgrundlage 
für die Optimierung des Energie-
verbrauchs der Liegenschaften Zusätzlich 
sollten dort wichtige Gebäude- und anla-
gentechnische Daten verfügbar sein. 
Schließlich sollten hier alle wesentlichen 
baulichen und technischen Energiespar-
maßnahmen und Nutzungsänderungen 
dokumentiert werden. 

Alle städtischen Mitarbeiter sind gehalten, 
das Energiemanagement bei der Beschaf-
fung der o.g. Daten zu unterstützen. 

Auf der Basis der aktuellen Energie-
verbrauchsdaten fertigt das Energiemana-
gement den Energiebericht (vgl. Ausga-
be 9 ). 
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